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AHV-RATGEBER

Wie stehts mit Zuschlag
nach Rentenaufschub?
Ich erhalte eine maximale AI-

tersrente. Meine Frau ist jünger
und bezahlt noch AHV-Beiträ-

ge als Nichterwerbstätige. Auf-
grund meiner Beiträge sollten
wir Anspruch auf den Maxi-
malplafond für Eheleute von
3315 Franken im Monat haben,

wenn meine Frau ins AHV-Alter
kommt. Meine Frau möchte die
Rente zwei Jahre aufschieben,

um mehr zu erhalten. Ich habe

gehört, dass Ehepaare nie
mehr als 150% der einfachen
Maximalrente erhalten, und
möchte wissen, ob dies so ist.

FZexüWer Fertfenhezug der AHV
Der flexible Rentenbezug bei der

AHV umfasst einerseits die - mit
der 10. AHV-Revision eingeführte

- Möglichkeit des Rentenvorbe-

zuges für ein oder zwei Jahre vor
Erreichen des ordentlichen Ren-

tenalters sowie den seit je mög-
liehen Aufschub des Renten-

bezuges um mindestens ein und

höchstens fünf Jahre über das

ordentliche Rentenalter hinaus.

Innerhalb dieser Frist können

aufgeschobene Renten jederzeit

abgerufen werden.

Vorbezogene oder aufgescho-
bene Renten werden grundsätz-
lieh nach versicherungstechni-
sehen Grundsätzen berechnet,
also insbesondere

- früherer Rentenbezug pro-
zentuale Kürzung der vorbezoge-

nen Renten.

- späterer Rentenbezug pro-
zentualer Zuschlag zu den auf-

geschobenen Renten.

Mit dieser Regelung soll der fle-

xible Rentenbezug insgesamt kos-

tenneutral bleiben. Dies dient der

Gleichstellung der Versicherten

und vermeidet falsche Anreize.

Ausiairfeimgen auf den

Renfeaplafond für Ehepaare

Wie Sie richtig festhalten, wird
der gesamte Rentenanspruch
eines Ehepaars grundsätzlich auf

höchstens 150% einer maxima-

len Individuairente, also auf mo-

natlich 3315 Franken (Stand

1.1.2007] begrenzt oder «plafo-

niert» (Art. 35 AHVG).

Ein allfälliger Vorbezug oder

Aufschub der Rente wird jedoch
bei der Berechnung des Plafonds

berücksichtigt, würde es doch das

Gebot der Gleichbehandlung ver-

letzen, wenn nach einem Renten-

vorbezug der ungekürzte Plafond

zur Anwendung käme oder nach

einem Rentenaufschub kein Zu-

schlag gewährt würde.

Nach geltender Regelung wird
die Plafonierung auf der Basis

des Rentenbezuges im ordent-
liehen Rentenalter berechnet (Rz

5518 und 5519 RWL). So wird der

Plafond bei Rentenvorbezug ge-

kürzt und nach Rentenaufschub

durch einen Zuschlag erhöht.

Angesichts der differenzierten

Regelungen ist es im Rahmen des

AHV-Ratgebers nicht möglich,
näher auf die Berechnung des

Plafonds bei Vorbezug oder Auf-

schub der Rente einzugehen. Die

Ausgleichskassen erstellen für In-

LiKH3;f:Ufl?:\«l.lnr:URI
Dr. Rudolf Tuor leitete von 1977

bis 2006 eine Ausgleichskasse.

Er ist Spezialist für Sozialver-

Sicherungen und mit Pro Senec-

tute seit Jahrzehnten verbunden.

teressierte, die kurz vor dem Ren-

tenbezug stehen, hypothetische

Rentenberechnungen, die Grund-

läge für den Entscheid über einen

allfälligen Vorbezug oder Auf-
schub der Rente sein können.

Zusammenfassend kann ich
klar bestätigen, dass nach einem

Rentenaufschub auch ein ent-

sprechender Zuschlag zum Ren-

tenplafond gewährt werden
kann. Grundlage für dessen Be-

rechnung bildet einerseits die

Dauer des Aufschubs, anderer-

seits der Gesamtbetrag der aufge-

schobenen - also allenfalls plafo-
nierten - Renten. Ich empfehle

Ihnen, bei Ihrer Ausgleichskasse
eine hypothetische Renten-

berechnung zu beantragen, um
sich Klarheit zu verschaffen.

Wichtig ist, dass auch bei der

Absicht eines allfälligen Renten-

aufschubs eine Rentenanmeldung

im ordentlichen Rentenalter er-

folgt. Bei verspäteter Anmeldung
entfällt der Anspruch auf den

Zuschlag nach Rentenaufschub.

Lohnt sich ein Vorbezug der AHV um ein Jahr?
Ich wurde 1944 geboren und
bin seit zwei Jahren früh-
pensioniert. Gegenwärtig be-
ziehe ich eine Pension von
rund 1400 Franken sowie eine

Überbrückungsrente der Pen-

sionskasse von rund 1000

Franken. Da mein Mann ge-
storben ist, erhalte ich eine
monatliche Witwenrente der

AHV von knapp 1130 Franken.

Damit habe ich gut 3500 Fran-

ken für den Lebensunterhalt
zur Verfügung. Auch habe
ich noch ein wenig Erspartes.
Lohnt sich da ein Vorbezug?

Ihre AHV-Rente dürfte gemäss
früherer Berechnung der Aus-

gleichskasse knapp 1000 Franken

höher sein als die Witwenrente.
Bei Vorbezug der Altersrente

würde die heutige Witwenrente

entsprechend gekürzt bezie-

hungsweise aufgehoben, und

spätestens in einem Jahr müsste

auch die Überbrückungsrente
der Pensionskasse wegfallen.
Schliesslich würde Ihre Alters-

rente nach einem Vorbezug von

einem Jahr dauernd um 3,4%

gekürzt, was sich je nach Ent-

wicklung der künftigen Teuerung

im Laufe der Jahre frankenmäs-

sig spürbar auswirken könnte.

Obwohl Sie gemäss Ihrer Schil-

derung nicht über hohe Renten

verfügen, so scheinen Sie mit
Ihren Mitteln den Lebensbedarf

doch angemessen decken zu
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können. Unter diesen Umstän-

den erscheint ein Vorbezug der

AHV-Rente im Hinblick auf die

längerfristigen Folgen als kaum

angezeigt. Den definitiven Ent-

scheid müssen Sie jedoch auf-

grund Ihrer persönlichen Bedürf-

nisse letztlich selber treffen.

Sollten Sie vom Vorbezug Ge-

brauch machen wollen, müssen

Sie ihn rechtzeitig geltend ma-

chen. Die Anmeldung muss spä-

testens am letzten Tag des Monats,

in dem das entsprechende Alters-

jähr vollendet wird, bei der Aus-

gleichskasse eingereicht werden.

Neuberechnung von AHV-Renten nach Trennung
Meine Frau und ich beziehen
seit Jahren «die Hälfte der Ehe-

paarrente», obwohl meine Ehe

1998 getrennt wurde, als ich

bereits rentenberechtigt war.
Aufgrund der Ausführungen in

der Zeitlupe (April 2006, S. 56)
möchte ich wissen, wie ich

eine Neuberechnung der Ren-

ten veranlassen kann.

Als Sie und Ihre Frau renten-

berechtigt wurden, erhielten Sie

nach damaligem Recht eine Ehe-

paarrente, die je zur Hälfte an die

Eheleute ausbezahlt wurde. Mit
der 10. AHV-Revision wurden die

Ehepaarrenten durch individuel-

le Renten ersetzt. Die 1997 be-

reits laufenden Ehepaarrenten
wurden laut Übergangsbestim-

mungen der 10. AHV-Revision
auf 2001 neuem Recht unterstellt.

Heute ist der Anspruch renten-

berechtigter Eheleute insgesamt
auf 150% einer individuellen
Höchstrente begrenzt («plafo-

niert»), was der früheren maxi-

malen Ehepaarrente entspricht.
Da Sie die 1998 erfolgte Trennung
der Ehe Ihrer Ausgleichskasse
offenbar nicht gemeldet haben,

erhalten Sie und Ihre Frau weiter-

hin je die Hälfte des plafonierten

Höchstanspruchs für Verheirate-

te, obwohl nach gerichtlicher

Trennung oder Scheidung einer

Ehe die Plafonierung des Renten-

anspruchs wegfallen würde.

Damit Ihre Renten neu be-

rechnet werden, müssen Sie die

Trennung Ihrer Ausgleichskasse

melden, denn Änderungen der

persönlichen Verhältnisse (Todes-

fall, Änderung des Zivilstandes,

Adressänderung, Beginn oder En-

de der Ausbildung von Kindern

und Jugendlichen) werden von
keiner anderen Stelle gemeldet.

Ich empfehle Ihnen also, die

Trennung Ihrer Ehe umgehend Ih-

rer Ausgleichskasse zu melden

und dies zu belegen (Kopie des

Trennungsbeschlusses, Familien-

büchlein). Gestützt darauf kann

die Kasse Ihre Renten neu berech-

nen, was jedoch wegen der ge-

setzlichen Verjährungsfrist auf
die letzten fünfJahre begrenzt ist.

INSERAT

Mobil und aktiv trotz Inkontinenz.
Gegen Inkontinenz kann man etwas tun. Euron-Einlagen bieten Schutz

und Sicherheit in jeder Situation. Die Nässeschutzprodukte von Europas

führendem Hersteller können Sie per Post, Internet oder Telefon bequem

und diskret von zuhause aus bestellen. Portofrei senden wir Ihnen

unsere Produkte in 2 bis 3 Tagen in neutraler Verpackung zu.

Name:

Vorname:

Strasse:

Ich möchte mehr über die sicheren, unauffälligen und qualitativ
hochstehenden Euron-Produkte erfahren. Bitte schicken Sie mir

Ihre Informationsbroschüre und den Bestelltalon für ein kostenloses,

persönliches Probepaket.

PLZ/Ort:

Telefon:

UEHLINGER AG • Medical Service • Langenhagstrasse 20 • 4127 Birsfelden • Tel. 0848 000 199

ZEITLUPE 7/8 - 2007 61


	AHV

